
Die Kirche und die Politik

Wiıieder einmal beschäftigt sıch die öttentliche Auseinandersetzung muıt der rage,
ob Amtsträager der Kırche das Recht haben, polıtischen Themen Stellung
beziehen, ob S1€e dafür kompetent sınd un: ob dies ıhrem seelsorglichen Auftrag
entspricht.

Niıemand annn das Recht dazu bestreıten. Als eıne Instıtution, die ın der
Botschaft VO Reich Gottes auch ethische Normen repräsentiert, darf sıch die
Kırche Entwicklungen 1ın Staat und Gesellschaft außern un: S1e dem Maf(ßstah
MECSSCH, dem S1e sıch ekennt. In der Formulierung des Z weıten Vatikanischen
Konzıils: Die Kırche „nımmt das Recht iın Anspruch, auch politische Angelegen-
heıten eıner sıttlıchen Beurteilung unterstellen, WenNnn die Grundrechte der
menschlichen Person oder das eıl der Seelen CS verlangen“. Diıeses Recht steht in
HSET1 6I: Demokratie ohnedies jedem einzelnen un: jeder gesellschaftlichen Gruppe

da{ß sıch jede Diskussion darüber erübrigt.
7u beachten 1sSt jedoch, da{ß die Kırche ıhre Kompetenz ausdrücklich auf den

Bereich des christlichen Glaubens un der sıttliıchen Normen beschränkt. Ihre
Sendung ezieht sıch „nıcht autf den polıtischen, wırtschaftlichen oder soz1alen
Bereich“ (Zweıtes Vatikanıisches Konzıl). Sıe verfügt LLUT ber relig1öse und
ethische Ma{istäbe und annn daher sozı1ale, wirtschaftliche und polıtische nstıtu-
tionen und Verhaltensweisen 1Ur diesen Ma{fistäben iInessen Sıe ann die
Grenzen abstecken, W as mıt dem Glauben und dem Sıttengesetz vereinbar iSt. Sıe
ann auch darüber urteılen, ob das Handeln der Gläubigen diesen Maf(stäben
entspricht. Datfür beansprucht diıe Kırche Kompetenz, treıilich keine Irrtumslosıg-
eıt

ber diesen Bereich des Glaubens und der sıttlıchen Normen hınaus erklärt sıch
dıe Kırche ausdrücklich für unzuständıg. Ethische Maf{fstäbe alleın reichen für die
Lösung der konkreten Fragen der Wıirtschafts- und Gesellschaftsordnung nıcht
Aaus.,. Aus diesen Ma{fstäben ergeben sıch dıe Grundhaltungen un Grundrichtun-
SCN, die erst iın praktisches Handeln umgeseLzZL werden mussen. So ann un mufß
die Kırche etwa die Freiheıit, die Gerechtigkeıit oder den Schutz des Lebens als
Grundlage jeder Gesellschaft herausstellen un ihre Verwirklichung ordern. Wıe
aber eıne gerechte treiheitliche Ordnung in der Jjeweıllıgen Sıtuation konkret
gestaltet werden mu{fß der auf welchen egen der Schutz des Lebens
wirkungsvollsten gewährleistet wiırd, dafür hat die Kırche keine besondere Zustän-
digkeit.

Schon Papst 1US y stellte ın seiner Enzyklika „Quadragesimo anno“ (1931)
fest, da{f der Kırche die für die konkrete Gesellschaftsordnung ertorderliche

Stimmen 199 361



Die Kirche und dıe Politik

Ausstattung tehlt Sıe erklärt sıch dazu nıcht beruten un Ascht iımstande. Das
Z weıte Vatikanısche Konzıl hat 1in der Pastoralkonstitution ber die Kırche 1in der
Welt VO heute (1965) 1eSs nochmals bekräftigt. Es verweıst die konkreten
gesellschaftlichen un poliıtischen Aktıvıtäten die Laıen und den achver-
stand der zuständiıgen Fachleute. Wenn sıch also Amtstrager der Kıirche Fragen
VO Gesellschaft, Wirtschaft un Politik außern, ann gelten ıhre Stellungnahmen
L11UTr sovıel Ww1e die Argumente, die S1€e beibringen, und W1€e der Sachverstand, der
ihnen unabhängıg VO  } ıhrem kırchlichen Amt zukommt. Aufgrund iıhrer kırchli-
chen Sendung besitzen s1e 1ın diesen Fragen keıine Kompetenz, dürtten also auch
nıcht die Autorität ıhres Amtes datür ın Anspruch nehmen.

Gewiß sınd die Zuständigkeitsbereiche nıcht exakt abzugrenzen. Was 1st die
Verkündıigung des Glaubens un der sıttlıchen Norm, und beginnt der Bereich,
ın dem 1U  —_ der Sachverstand zaählt? Das Konzıl o1bt 1er eıne praktische Regel
Wenn dıe Christen be] ernstem, gewissenhaftem Überlegen unterschiedlichen
Auffassungen kommen, annn handelt 65 sıch Fragen, be] denen der Glaube
keine zwıingende Lösung gebietet. IDannn mogen die beteiligten Gruppen ımmer
och der Meınung se1n, gerade ıhre Posıtion ergebe sıch eindeutig AUS dem
Evangelıum, W1€ eLtwa heute estimmte Abrüstungskonzeptionen als notwendige
Konsequenz der Bergpredigt erklärt werden. ber auch 1ın diesen Urteilen
verireten Christen MNUr ıhre persönlıche Meınung, selbst wWwenn S1e ÄII1tCI' 1ın der
Kırche bekleiden. Jeder einzelne hat das Recht und die Pflicht, die Berechtigung
dieser Meınung un ıhres Bezugs Zr Evangelium prüfen, und jeder mu{fß selbst
entscheıden, ob ß s1e übernehmen annn oder nıcht.

Wenn jemals die deutschen Katholiken politische Empfehlungen iıhrer Bischöte
un Seelsorger LLUT aufgrund der Autorität des geistliıchen Amites als maisgebend
erachtet haben sollten, heute sınd diese Zeıten vorbel. Die Katholiken wıssen
langst, da{fß die Kırche für diesen Bereich keıine Zuständıigkeıt beansprucht, da{ß also
in polıtıschen, wirtschaftlichen und soz1ıalen Fragen dıe Meınungen kırchlicher
Amtsträger SCENAUSO bewerten sınd w1e€e Außerungen anderer Persönlichkeiten
und Instıtutionen: als eın Beıtrag Z Meinungsbildung, der sovıel oilt W1€e der
Sachverstand der Autoren un die Überzeugungskraft ıhrer Argumente.

1ne andere rage 1St; ob politische Stellungnahmen kırchlicher Amtstrager
sinnvoll und der Aufgabe der Kırche ANSCINCSSCI sıind Seelsorger un Bischöte
sollten ber den Gruppen stehen und mıt ıhrer Botschaft alle ansprechen,
unabhängıg VO der polıtischen Posıtion des einzelnen. Wenn S1€e 1ın konkreten
Fragen VO Politik der Wıirtschaftt Stellung beziehen, machen S1e sıch
Vertechtern VO Gruppeninteressen. Sı1e schaften Konftlıkte, bringen pannungen
ın die Gemeinde und schaden dem Ansehen des seelsorglichen Amtes Aus diesem
Grund sollten die Vertreter der Kırche 1ın politischen Stellungnahmen Zurückhal-
tung üben, auch dann, WE S1e meınen, genügend Sachkenntnisse besitzen.
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